
 
 
 

Stellungnahme der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg  
zur Tragfähigkeit Ihrer Existenzgründung  

Die IHK bietet Ihnen die Möglichkeit der kostenpflichtigen Begutachtung Ihres Antrags. Hierzu ist es zwingend 
erforderlich, dass Sie die im Folgenden näher erläuterten Unterlagen einreichen. Bei deren Erstellung hilft Ihnen die 
IHK mit Info-Materialien, Seminaren und Workshops (siehe spezielle Flyer) gerne weiter. Ein Starterpaket, das Ihnen 
bei der Erstellung der notwendigen Unterlagen hilft, können Sie bei Ihrer IHK anfordern oder im Internet kostenlos 
downloaden. 

Ein sorgfältig ausgearbeiteter Business-Plan ist die Grundlage für Ihren erfolgreichen Start in die Selbständigkeit. Er 
dokumentiert Ihre Unternehmensidee mit den zu ihrer Verwirklichung notwendigen Maßnahmen und den mit ihr 
erwarteten finanziellen Ergebnissen (Umsätze, Gewinne, etc.). Zum Business-Plan gehören folgende Komponenten, die 
zugleich auch die Voraussetzung für die Stellungnahme der IHK darstellen:  

1. Unternehmenskonzept: - Geschäftsidee 
- Persönliche Voraussetzungen 
- Markt/Wettbewerb/Marketing 
- Organisation/Personal 
- Standortwahl 
- Zukunftsaussichten 

  

2.  Tabellarischer Lebenslauf:  Stellen Sie lückenlos Ihren beruflichen Werdegang bis zum heutigen  
  Datum dar und heben Sie die Punkte hervor, die Sie für die angestrebte  
  Tätigkeit qualifizieren.  
 
3.  Umsatz- und Rentabilitätsvorschau für die ersten drei Jahre nach der Gründung, inkl. eines  
      Überblicks über die Umsatzzusammensetzung, sofern Sie diese nicht 
      bereits in Ihrem Unternehmenskonzept (Punkt 1) hergeleitet haben.  
4.  Kapitalbedarfsplan  
5.  Finanzierungsplan:  sofern Sie Fremdkapital benötigen  
 
 
Zu Ihrer Hilfe haben wir Checklisten, Merkblätter und Tabellen erstellt. Diese finden Sie als Downloads auf unserer 
Homepage . 
 
Darüber hinaus bietet Ihnen die IHK Businessplan-Workshops an. Hier werden Ihnen praktische Hinweise zur Erstellung 
Ihres Unternehmenskonzeptes vermittelt. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem speziellen Flyer. 
  
Für die Stellungnahme gegenüber der Agentur für Arbeit sind darüber hinaus noch erforderlich:  
 
6.  das auf der Vorderseite ausgefüllte und von Ihnen unterschriebene Antragsformular der Agentur für Arbeit  
7.  ggf. branchenspezifische Nachweise / Erlaubnisse (als Kopie), z.B.   

- Versicherungs- und Handelsvertreter: Vertretervertrag   
- Gastronomie: Teilnahmenachweis Gaststättenunterrichtung, Konzession   

 
 

Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.schwarzwald-baar-heuberg.ihk.de 

Rubrik: Unternehmensförderung und Start 
 



 
 

 
Wichtig!  

Sie haben die Möglichkeit sich im Rahmen unserer Existenzgründungsseminare sehr viel tiefergehender über 
Anforderungen, Chancen und Risiken der Selbständigkeit zu informieren. Näheres zu Inhalten und Terminen 
entnehmen Sie bitte dem gesonderten Flyer.  

Erst nach Zusendung der kompletten Unterlagen (mit allen zuvor genannten Angaben) an Ihre IHK,  
kann Ihr Antrag von uns bearbeitet werden. Die Bearbeitungszeit beträgt bis zu 2 Wochen. 

Bitte beachten Sie, dass die IHK erst nach Zahlungseingang die Stellungnahme abgeben wird.  

Die eingereichten Unterlagen sowie ggf. weitere Materialien, die der IHK zur Erstellung des Tragfähigkeitsgutachtens 
vorgelegt werden, verbleiben bei der IHK!  
Denken Sie bitte daran, im Bedarfsfall vorab Kopien dieser Unterlagen anzufertigen! 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der weiteren Umsetzung Ihres Gründungsvorhabens! 

 


